
auseinander. skizziert 1n der Einleitung S die Entwicklung des egriffs un! die
traditionell: TEe Der die Treiteilung der Gerechtigkeit 1n legale, ausgleichende und QduUS-
eilende Gerechtigkeit. Es iolgen 1 eil 41—172) Darstellung und Kritik der aupt-
theorien ber das Wesen der Die genaue Analyse erweist alle Versuche, die
mehr der weni1ger mit eiINer der mehrerer der TEL herkömmlichen Gerechtigkeitsformen
gleichzusetzen, als unbefriedigend. Besondere uimerksamkei widmet als Jurist der
nicht sSe unzulänglich berücksichtigten Unterscheidung zwischen dem Naturrechtlichen
dem emeindewohl- und Sozlalgerechten, dem „wahrha chtlichen und Gere! un!
der staatlichen Gesetzlic  eit SsSOWwle den Folgerungen 1mM Hınblick auf die bestehenden
Definitionen der „Das Verwirrendste Uun!: Bedenklichste 1n en moralphilosophischen
und -theologischen Auseinandersetzungen ber die sozlale Gerechtigkeit en sich 1n
der brüsken Umdeutung VO.  - aus der Sozlale: und der ratıio practica WONNENEN Eın-
sichten un! Tundsatzen 1n Recht.“ Interpretation, daß „den Individual- un!
subje.  iven echten Jjegliche Ex1istenz außerhal der (Gjemeinschaft abspricht” ist nıcht
zutreffend, da Utz in seiner „S50Zlalethik“ (Bd I 145 f, 149) das Einzelwohl nıcht 1mM
emeindewohl aufgehen laßt, sondern NUuT iNnsoweiıt die einzelnen „l1eıle 1M Ganzen“” S1ind.
Der Teıil 173—271) ber das Wesen der beginnt mit der Darlegung des egrT1{ffs
des Rechtsstaates un des sozlalen Kechtsstaates 1mM allgemeinen SOWI1Ee des egriffs der

1n der päpstlichen Sozlallehre Im Anschluß daran weist VOI em eispie.
des Arbeitsvertrags nach, daß die keine bestimmte Gerechtigkeitsform bildet, sondern
die Wiedererrichtung wahrer ausgleichender Gerechtigkeit durch die Berücksichtigung „ent-
scheidender Gesichtspunkte des wirtschaitlichen, echnischen und gesellschaftlichen Gemein-
wohls  “ der legalen Gerechtigkeit auch 1 privatrechtlichen Bereich, hne ih‘ 1n seinem
Kernbestand aufzulösen: „Die lustitia sSoCclalıs bildet 1Iso egenüber den herkömmlichen TEl
Gerechtigkeitsarten keine eigenständige Bauform der Gerechtigkeit UunN! keine siımple recht-
1C Verwirklichung VO. Gemeinwohlinteressen und -anliegen. S1e edeutie vielmehr die
schrittweise Heraushebung verschiedener 1n der modernen Wirtschafft VO Gerechtigkeits-
aspekt Q UsSs eich: verwundbarer Vertragsverhältnisse aQuUs 1NTer reinen Privatrechtsnatur ın
1ıne gewisse Offentlichrechtlichkeit Uun! iıhre allmähliche Ausfüllung mıiıt Zwangsrecht.“
Der Begriff der kompliziert sıch weiterhin durch die austiejlende Gerechtigkeit als dritter
omponente nfolge der wachsenden nNnsprüche den Wohlfahrtsstaat. In der olge aßt
sich Tur das mıiıt der Gemeinte Z Wäal 1Nne wissenschaftliche B  reibung, ber keine
begriffswissenschaftliche Definition erbringen. Im abs:!  ließenden Kapitel 231—271)
Trel. die Politische eologie und die Theologie der Revolution und ihre Implikationen;

warnt ezügli des Sozlal- und Wohlfahrtsstaats 1n übers  arfer Weise VOTI
der Gefahr eines Abgleitens ın die Allstaatlichkeit“ Wer sich ernsthaft mit der rage der

auseinanderzusetzen hat, ann die gediegene und umiassende Studie V ıe nıcht unbe-
achte' lassen. Ossenbühl

WINKLER, Gerhard Erasmus ooon Rotterdam un die Einleitungsschriften zZU
Neuen Testament. Formale Strukturen un Theologischer inn. Reformgeschichtliche
Studien un Texte, Heft LO  © In Verbindung mıit Remigius Bäumer, Theobald Freuden-
berger, Klaus Ganzer, Konrad Repgen un: Ernst Walter Zeeden, hrsg. VO  3 Erwin
Iserloh. ünster 1974 Verlag Aschendorff. XII und 254 S kart., 54,
In Se1INeEeT Habilitationsschrift behandelt die Einleitungsschriften des Erasmus Er.)
selner Ausgabe des Neuen Testamentes VO  } 1516 (Paraclesis, ethodus, pologla VO.  — 1516
Uun! atıo theologiae von 518
Einleitend ordnet Hr. Un!: sein Werk zeitgeschichtlich e1in. eın Beitrag ZUT Kirchenreform
wurde sowochl VOon uther als auch VO.  - der katholischen Gegenreformation Zzurückgewiesen.,
FErst seıit der Aufklärungszel findet Ert. und sein Werk wieder Interesse., In den genanntien
T1iIten greift Er. auf TEel alte literarıs: Tien der eioren zurück (genus SUuaSsorium,
demonstrativum UunN! ijudiciale) UnN! iügt noch 1nNne vierte hinzu (genus familiare).
Das S1aS0OT1UuM (Paraclesis) 1en' als Überzeugungsrede dazu, 1n die Entscheidung für
das rechte Christentum rufen. ıne infache, überzeugende Sprache so1l en die ilo-
sophie Christi” verstian  ich machen, die ZUI Erneuerung der gut geschaffenen atur
Im NUu. demonstratıvum (Methodus) ze1g' ErT. den Weg, der ZUT „Philosophie Christi”
führt. Zunaächst sind die richtigen Autoren ausfindig machen: Apostel, Apostelschüler,
Päpste Uun! Kirchenlehrer, die den Methodenkonflikt ntscheide: Will mMan die „Philosophie
Christi richtig erfassen, sind thische, philologische (Studium der TEl prachen) und musische
Voraussetzungen (Kenn  1S der literarischen Gattungen) notwendig,.
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Für das N} ludiclale der erteidigungsrede (Apologia) ıst ihm die Verteidigungsrede des
Paulus ADg 26) Vorbild Seine Leser sollen WI1e Agrippa wissende ZuhoOrer Se1N. Im ittel-
un der Gattung STE| e1n Angeklagter, der sıch müht, T1ft1ge Entlastungsgründe N2ZU-
führen Ziel ist der Freispruch selnes „Novum Instrumentum “ (1516) Da die Autoritäat der
Schri{ft 1U Tür den Urtext gılt, bemüuht sich WwWI1e H1ıeronymus Textverbesserungen.
diese dankbar anzunehmen, weisen S1e die eologen ab
Im NUu: famılıare, sch doctrinale Ratio), sollen die wesenil!  en Ansatze un! Ihesen der
eiNOduUs, die weitgehend die Gliederung der ehnmal umfangreicheren alilo estimmt,
weiterentwickelt werden. ET. betont wiederum die Wicht:  tigker der TEel Sprachen uUun! die
Einheit Zwıschen Theologie N! en T1SIUS allein ist der Maßstab Tüur jede Reform.
Christozentri ist überhaupt e1n Charakteristikum selner Theologie. In T1SLIUS findet die
1e der Dogmen ihre Einheit. An ihm ist auch die Autorität der Schrift INEeSSEI. In
Se1INeTr Erlösungslehre nenn: ET. zuerst den negatıven Aspekt: die Ablehnung esu durch
die uden, die metaphorisch IUr jene T1sStien stehen, die T1STIUS durch ihre Werkgerech-
ıgkeıit und Verstockung zurück welsen. nen stehen die ebentTalls metaphorisch verstandenen
Heiden egenüber, die TISTIUS annehmen. Friede Wäal TUr HET. Wahrheitskriterium, weshalb
allein schon sıch nıcht der eformationsbewegung nNnschließen konnte.
Die ergende und ugleich entbergende Sprechweise der Schrift, die besonders 1n der
Gleichnisrede eutlic WITd, aßt Te1INEe 7A0 DE Entscheidung auch T1SIUS Wenn ET.
davon pricht, daß die Schrift voll VO.  - Allegoriıen sel, meint amı die übertragene
Sprechweise; EeXtITremes Allegorisieren dagegen ab, da 1Ne apriloristische usle-
Gung OÖrdere Um Fehldeutungen der Schrift vermeiden, gilt C: moralische der Ogma-
ische Vorverständnisse aQaUSZUus  alten, wWwI1e unzusammenhängende Interpretationen uUun!
phantastische Exegese uıunterlassen. Letzte Nstanz bleibt TUr Ert. die Kirche
Der amp. des ET. die Werkgerechtigkeit un: die etonung der Verbindung
zwischen Glaube un Jebe, die eın einseltiges csola fides-Verständnis ausschließt, hätten
einen uten Ansatzpunkt für das espräac! zwıischen Reformatoren und Gegenreformatoren
bleten können. AÄAuch eutfe kann KrT. noch das Okumenische Gespräch efruchten Seine
hermeneutischen G_rundsätze verdienen auch 1n der Methodendiskussion der Exegese Be-
achtung. Glesen

Hans Wolfgang: Heutiges Menschenrechtsbewußtsein und Kirche. Die
Beteiligung des einzelnen der Leitung des Gemeinwesens 1n Demokratie und Kirche.
Köln-Zürich-Einsiedeln 19073 Benziger Verlag. 184 sl brosch., 24,80
Das Buch, eine Dissertation der Universita Fribourg/Schweiz, hat sich mA UIL Ziel gesetzt,
1n einer vergleichenden Gegenuüberstellung AAn Klärung der Sachprobleme beizutragen”
( die sich seit eiwa 1967 1n der innerkirchli: emokratisierungsdebatte hinter allzuvielen
Schlagwörtern verbergen. el untersucht aigeler 1 ersten Hen der Arbeıt den „statlus
actıvus”“” der vollberechtigten Mitwirkung des einzelnen 1mM Ganzen, wıe A der Demo-
kratie“ anzutireiien ist, und ZWaT ach selinem „Wesen“ (1 apıitel), selnen eellen rund-
agen apite und seine Respektierung 1 modernen Rechtsbewußtsein (3 apitel),

sich e1ine geschl: Skizze anschließt apitel). Ein Kapitel behandelt „ VOraus-
setzungen“ un!: „Implikationen” des statius actıvus. Der eIwas kürzere zweiıte Teil ehan-
delt den Status actıvus“ des einzelnen 1n der ırche"” Mıiıt mıiıt echt! außergewöhnlich
kurzen Kapitel wird der CI befragt 93 8 danach, ebenfalls recht Napp, das
IL, Vaticanum SOWI1e die Außerungen auls AI (95—101 DbZzw. 102—111). Dıie theologische
Diskussion seit dem IL Vaticanum wird ann sk1izzilert. Im dritten Teil untersucht algeler
die Bedeutung des demokrTatischen Status IUr die Kıiırchenstruktur mıi1ıt Kategorien e1INer
systematis  en Gesellschaftslehre nıch also: Soziologie!). Das Buch bringt 1ne
el systematisch miteinander verknüpfter Aspekte un: 1n die Landschaft des VO  -

chlagwörtern überwucherten IThemas eın Daar Schneisen schlagen. Dennoch bleiben
eine el VO  - Desideraten: genugt kaum, W1e 1l1er geschieht, theologische

Autoren 1n Bruchstücken zitieren un! ann Zzwel Positionen (hierarchische bzw. kollegiale
eutung zuzuschlagen; 1Nne Teıllıc schwierige, Der 1n Ansätzen mögliche Besin-
Nung darauf, 1SCH 1n welcher Form Partizıpation bereıts vorliegt un!: S1Ee noch UJe-
schallen werden müßte ‘ (für el Faktenreihen gäbe ohl viele Beispiele), amı
konkret gesehen werden könnte, welche Chancen da SINd, welche genutzt sind un! welche

verscherzt wurden, Der „erobert“ werden mussen. Es mMUuU. weiterhin uch eutlicher
werden, WIe einerseits mitberatende Entscheidung oit unmerklich, ber wirksam, ın Mıit-
entscheidung übergeht; WwIıe ormell gesatzt Mitentscheidung anderseits 1n omplexen
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